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Öffentliche Bekanntmachung vom 23.12.2021 

Änderung der Satzung zur rückwirkenden Änderung der Satzung der Stadt Köln 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) vom 19. Dezember 2012 

vom 18. Dezember 2021 

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 aufgrund der 
§§ 1, 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW)
vom 18. Dezember 1975 (SGV. NRW. 2061) in Verbindung mit den §§ 2, 4, 6, 12 und 20
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom
21. Oktober 1969(SGV. NRW. 610) und den §§ 7 und 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(SGV. NRW. 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese
Satzung beschlossen:

1. Die Satzung1 erhält die Bezeichnung „Satzung zur rückwirkenden Änderung der Satzung
der Stadt Köln über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
(Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) vom 19. Dezember 2012 und deren
Änderungssatzungen vom 16. Dezember 2015 und vom 21. Dezember 2016“.

2. Es wird folgender § 2 eingefügt:

„§ 2 

Die vorstehenden rückwirkenden Änderungen des  § 7 Abs. 2 Nr. 1 und des § 7 Abs. 2 Nr. 3 
gelten auch für die 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Köln über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigungs-
satzung – StrReinS –) vom 16. Dezember 2015 (ABl. StK 2015, 575) und die 4. Satzung zur 
Änderung der Satzung der Stadt Köln über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung – StrReinS –)
vom 21. Dezember 2016 (ABl. StK 2016, 520). 

3. § 2 erhält die Bezeichnung „§ 3“.

4. Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft.

1 https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2021/2021.06.22_0136-
01_rueckwirkende_aenderung_strassenreinigungssatzung_vom_16.06.2021.pdf 

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2021/2021.06.22_0136-01_rueckwirkende_aenderung_strassenreinigungssatzung_vom_16.06.2021.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2021/2021.06.22_0136-01_rueckwirkende_aenderung_strassenreinigungssatzung_vom_16.06.2021.pdf
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Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen hingewiesen. 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt."

Köln, den 18.12.2021 Die Oberbürgermeisterin 
gez. Henriette Reker 
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